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10.09.2024" wie folgt anzuPassen:
Die Nutzung von privaten elektronischen Geräten soll an den Lysser Volksschulen nicht erlaubt

sein (AusnJhmen für Projektarbeiten sind vorzusehen) und zwar weder in der Pause noch im

regulären Unterricht.
Oiä Scnulen stellen sicher, dass private elektronische Geräte zu Unterrichtsbeginn

stummgeschaltet und deponiert werden (Handyhotel oder andere Lösungen)

Die naue Ausformulierun wird dem GR überlassen

ulhausregeln der Volksschule vomDer Gemeinderat wird beauftragt, die,, Richtlinien Sch

Mehrere Studien zeigen es klar und deutlich: Die übermässige Nutzung des Mobiltelefons kann

massiv negative Auswirkungen auf die Entwicklung junger Menschen haben. Ein strenger und

einheilicher Umgang mit dem Thema schützt unsere Jugend und entlastet Lehrpersonen.

Mehrere Gemeinden diskutieren ähnliche Regelungen oder haben diese bereits umgesetzt (bsp
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Rechtliche Grundlagen Parlamentarische Vorstösse
Mittels Motion kann vädangt werden, dass der Gemeinderat ein bestimmtes Geschäft aus dem

Zuständigkeitsbereich der-stimmberechtigten oder des Grossen Gemeinderates zum Beschluss

unterbreitet.
o Artikel 40 Gemeindeordnung
o Artikel 30 bis Artikel 36 Geschäftsordnung für den Grossen Gemeinderat
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